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XIV. Gesetzgebungsperiode 

"Geheimhaltung der Untersuchungs er­
gebnisse vor der Stellungskommission"; 
Anfrage der Abgeordneten DroERMACORA 
an den Bundesminister für Landesvertei~ 
digung~.Nr .. 820/J 

Herrn 
-

Präsidenten des ,Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

!JlJJ§f ·jAB 

19n "'01- 20 
zu e~() IJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordnt3ten zum 
Nation.alrat Dr .. ERMACORApDr o WIESINGER und Genossen 
am 300 November 1976 eingebrachten? an mich gerichteten 
Anfrage Nro 820/J~ betreffend "Geheimhaltung der Unter­
suchungsergebnisse vor der Stellur..gskommission"9 be­
ehre ich mich folgendes mi tzuteilen~. 

Zu 1·.~ 

Nach der diesbe'3Üglichen erlaßmäßigenWeisung meines 
Ministeriums an die Mili tärkomma..'Yl.den sind "alle Wehr­
pflichtigen~beidenen anläßlich der Stellurigbzwo 
der Einstellungs= oder Entlassungsuntersuchung fest­
gestelltwird 9 daß sie mit Gebrechen behaftet sind, 
die die Fähigkeit zum· Lenken eines Kraftfahrzeuges 
ausschließen~ 11· den für ihren Wohnsitz zuständigen 
Kraftfahrbehörden toInstanzmitzuteileno Die Fest ... 

~"" 
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.stellung, bei welchen Leiden oder Gebrechen eine derartige 
Mitteilung an die Kraftfahrbehörde abzugeben ist, obliegt 
,dem für die betreffende Untersuchung verantwortlichen Arzt. 

Zu 2 und 3: 

Die Frage der rechtlichen Zulässigkeit der Weiterg~be mili­
tärärztlicher Untersuchungsergebnisse an die Kraftfahrbehör­
den wurde vor Erlassung der unter Pkt~ 1 der gegenständlichen 
Anfragebeantwortung erwäh...'"1ten Weisung an die Militärkommanden 
genau geprüft" 

Den Ausgangspunkt für die im vorliegenden Zusammenhang anzu­
stellenden rechtlichen Überlegungen bildete der Umstand, daß 
b&i Wehrpflichtigen oder Freiwilligen im Zuge militärischer 
Untersuchungen für die Aufnahme in das Bundesheer verschiec_ant­
lieh die körperliche und geistige Eignung zum Len...~en von Kr'!:.ft­
fahrzeugen auss~hließende Leiden und Gebrechen festgestellt 
wurden? obwohl diese Personen häufig Besitzer ziviler Lenker,~ 
berechtigungen waren. Es erhob sich daher die Frage, ob in 
diesen Fällen nicht seitens des betreffenden Militärkommandcu 
der zuständigen Kraftfahrbehörde1. Instanz eine entsprechende 
Meldung zumachen wäre 1 um dieser Behörde die Möglichkeit zur 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zur allfälligen Ent­
ziehung der Lenkerberechtigung zu geben. 

Die in diesem Zusammenhang im Jahre 1971·· gepflogenen Kontakte 
mit dem Bundesmlnisterium für Handel, Gewerbe und Industrie 
ergaben? daß die Frage, inwieweit Mitteilungen der gegenständ­
lichen Art - als ohrle Ersuchen ergangene Informationsakte 
etwa den Mitteilungc:n. im Sinne des § 13.AVG yergleichba:r ,-
mi t dem Gebot der ATIttsverschwiegenheit ve"t'einbar sind? in 
einem Rechtsgutachten des Bundeskanzleramtes-Verfassungs­
dienst aus dem Jah:re 1970 eingehend untersucht wurde. Hiebei 
wurde im besonc,erE=m geprüft~ob die gegenständlichen· Mittei-
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lungen unter dem Blickwinkel des Interesses einer Gebiets-
körperschaft oder einer Partei 1 wie es .im Arto 20 Abso 2 
B-VG als Voraussetz1l.."Flg für die Verschwiegenheitspflicht 
normiert wird, der Geheimhaltungspflicht unterliegen., Das 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst fÜhrte diesbezüglich aus, 
daß die Entscheidung über die Geheimhaltungspflicht im Rah-

. men des Arto 20 Abso 2 B-VG auf einer Bewertung von Interes­
sen beruheo Jedes Amtsorgan habe daher zu beurteilen 9 ob die 
Geheimhaltung von Tatsachen nicht den Interessen einer Ge­
bietskörperschaft oder einer Partei mehr entspricht, als die 
Preisgabe dieser Tatsachen entweder gegenüber anderen Orga-

'nenodergegenüber der Öffentlichkeit (siehe ERMACORA, Par­
lamentarische Anfrage und Amtsverschwiegenheit, Juristische 

.: .. ' ':' '. . 

Blätter 19?0~Seite 118) .. Im konkreten Fall dür.fte es nach 
Ansicht des Verfassungsdienstes wohl uuschwerzu begründen 
sein~daß dem Interesse des Bundes~. wonach nur jene Personen 
die krai'tfahrrechtlichen Berechtigtingeriausüben, welche die 

.. hiezu geforderte volle. geistige und körperliche. Eignung beM 

sitzen 9 größere Bedeutung zukommt als etwaigen Vorteilen des 
. ", . ", 

einz.elnen .. D.as Interesse des' einzelnen könne niemals mit der 
Aufrechterhaltung . eines rechts1!lidrigen Zustandes begrü..Tldet 
werden, was jedoch dann der Fall wäre, wenn trotz Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Entziehung des ~Jhrerscheines 
eine solche Entziehung nicht stattfinden könnte,; 

Das erwähnte Rechtsgutachten des Bundeskanzl.eramtes-Verfas= 
sungsdienst kommt schließlich noch zum Ergebnis, daß sich 
im gegenständlichen Falle das Problem.des Ve:rhältnisses zwi-

. sehen Art .. 22 und Art,; 20 Abso 2 B-VG nicht stelle, da eine 
etwaige Mitteilung der beschriebenen Art nicht als Akt der 
Amtshilfe zU qualifizieren seio ~venn aher Art .. 22 B-VG keine 
einschlägige Grundlage fUr die in Rede stehenden Mitteilungen 

'" 
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s.einkÖnne 9 So gebe . es .anderersei tsjedoch auch keine Be­
stimmungen, die solche Mitteilungen ausschließen" . 

Zusamm.enfassend kazin somit auf Grund der yorstehendenAus­
führungen festgestellt werden~daß der inder Einleitung 
zur vorliegenden Anfrage erhobene Vorwurf, die. Weitergabe von 
militärischen Untersuchungsergebnissen andle Kraftfahrbe­
hörden stelle eine gesetzwidrige: Vorgangsweise dar, nicht· 
gerechtfertigt erscheinto Entschieden muß i.ch auch·· die im 

gleichenZuScLrrlinenhang ausgesprochene Behauptung, ich hätte 
meine parlamentarische Auskunftspflicht verletzt~indem meine .. 

Antwort "nicht mit der gebotenen Richtigkeitgegeben 91 worden 

wäre, zurückweisen. Die seinerzeitige Anfrage Nro 348/J der 
AbgeordnetenDro ERMACORA~ STEINBAUER,Dr. PELIKAN und Gen0ssen. 
bezog sich unter Pkt 0 7 ausdrücklich auf den Austauschelel'.iro­
nisch gespeicherter Daten "im Wege der wechselseitigen Hilfe­
leistung (Arto 22 B-VG)t1 o Wenn ich in meiner Anfragebeantwar­

tung 376/AB vom 290 Juni 1976 (11-995 der Beilagen XIV" GP) 
die Weitergabe militärärztlicherUntersuchungsergebnisse in 
diesem Zusammenhang nicht erwähnte 9 so war dies im Lichte der 
vorerwähnten Rechtsausführungen völlig korrekt.·Hiebei möchte 
ich nicht in Abrede stellen 9 daß es nützlich sein könnte, den 
Anlaßfall für die vorliegende Anfrage im Zusammenhang mit dem 
gesamten Problem...1.treis des Datenschutzes zu erörtern. 

A1 Jänner 1977 

J.. .· .. r 

.' ~. , .... -. .. :. -
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